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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/093/2019 
 Datum 

27.05.2019 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: 

Landrätin / Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, 
Tourismus 

 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Kreistag Uckermark 19.06.2019       

 
Inhalt: 
 

Bestellung von Vertretern des Landkreises Uckermark als Mitglieder des Aufsichtsrates der 
Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH 
 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

      

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

       € 

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag bestellt auf der Grundlage des Vertrages zur Bereitstellung eines zukünftigen 
Orchesterangebotes für den Landkreis Uckermark vom 30.06.2016  i. V. m. §§ 131 Absatz 
1, 41 Absätze 1-4 BbgKVerf die in der Anlage genannten Mitglieder des Aufsichtsrates der 
Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH. 
 
 
 
gez. Karina Dörk  05.06.2019 

Unterschrift  Datum  
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Begründung:  
 
 
Der Kreistag hat mit Beschluss zur Drucksache DS-Nr.: 516/2016 mit Änderungsantrag 
ÄA/0019/2016 dem Vertrag zur Bereitstellung eines zukünftigen Orchesterangebotes im 
Landkreis Uckermark zugestimmt. Gemäß § 4 Absatz 5 dieses Vertrages erhält der Land-
kreis Uckermark 2 Mandate im Aufsichtsrat der Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH. 
 
Der Kreistag entscheidet über die Bestellung der Vertreter gemäß § 131 Absatz 1 i. V. m. § 
41 Absatz 4 BbgKVerf durch offenen Wahlbeschluss. Er ist an die Vorschläge der Fraktionen 
gebunden. 
 
Die Sitze werden aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen verteilt. Die Sitzverteilung der 
Fraktionen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und sonstigen Gremien bestimmt 
sich nach dem Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer, gemäß § 131 Abs. 1 i. V. mit § 
41 Abs. 2 S. 2 BbgKVerf. Bei zwei in Frage stehenden Sitzen besetzen die Fraktionen der 
…………………………………. jeweils einen Sitz. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden wurden in Vorbereitung der Wahl gebeten, die Vertreter für die 
ihnen zustehenden Sitze im Aufsichtsrat der Uckermärkischen Kulturagentur gGmbH zu be-
nennen. (Anlage) 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:   
 
Anlage 1_zu BV 093_2019 
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